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¢) Koordinierung und Kontrolle wissenschaftlicher Betitigung, die gegenwirtig
noch von den verschiedenen Regierungsdepartementen und Amtern ausgeiibt wird.

f) Volle, freie und allgemeine Zuginglichmachung der Friichte der durch
Bundesfonds finanzierten Forschungsarbeit fiir Handel, Industrie, Landwirtschaft
und akademische Institutionen.

Wissenschaftliche Kenntnis und wissenschaftliche Forschung sind bei all ihrer
Vielseitigkeit miteinander verbunden. Technische Fortschritte auf dem einen Gebiet
konnen groBle Bedeutung fiir ein anderes, anscheinend mit ihm nicht verbundenes
haben. Demgemil} stelle ich dem KongreBl die Wiinschbarkeit der Zentralisierung
dieser Funktionen in den Hinden einer Bundeshehorde dringend vor Augen.

Wenn die Wissenschaft auch koordiniert und ermutigt werden kann, so kann sic
doch nicht unter Diktat gestellt oder reglementiert werden. Die Wissenschaft kann
nur Fortschritte machen, wenn sie sich auf die frei schaffende Intelligenz der Wissen-
schafter griindet. Ich betone nachdriicklich, daBl das hier vorgeschlagene Bundes-
forschungsamt diese Freiheit in keiner Weise beeintrichtigen soll.

Selbst wenn der Kongref} rasch das von mir empfohlene Gesetz annimmt, werden
einige Monate vergehen, bevor das neu errichtete Amt seine Funktionen aufnehmen
kann. Um diese, wie ich hoffe nur voriibergehende, Liicke auszufiillen, habe ich das
Amt fiir wissenschaftliche Forschung und Entwicklung und das Forschungsamt fur
Nationale Sicherheit aufgefordert, ihre Arbeit inzwischen fortzusetzen.

Unsere wirtschaftliche und industrielle Stirke, das korperliche Wohlbefinden
unseres Volkes, die Erreichung der Vollbeschiftigung und Vollproduktion, unsere
kiinftige Sicherheit und die Erhaltung unserer Prinzipien — all das wird davon ab-
hingen, inwieweit wir die Arbeit der Wissenschaft voll und herzhaft unterstiitzen.

(Schluf folgt.)

Hinweise auf neue Biicher

Z. Giacometti, Das Vollmachtenregime der FEidgenossenschaft. 86 Seiten. Kart.
Fr. 6.—. Polygraphischer Verlag AG., Ziirich.

Das Vollmachtenregime ist im Abbau begriffen. Das heiit aber keineswegs, daBl
es in absehbarer Zeit «spurlos» verschwinden werde. Der Ubergang vom Krieg zum
Frieden vollzieht sich langsam und schwierig. Einzelne «notrechtliche» Malnahmen
werden noch einige Zeit unbestritten in Kraft bleiben, andere werden, obwohl um-
stritten, nur zégernd abgebaut. Bekannt sind auch die Tendenzen, ein ungeschrie-
benes Notrecht neben der Verfassung grundsiitzlich zur Anerkennung zu bringen;
ebenso bekannt ist die Tatsache, dal der Bundesrat schon Jahre vor dem ErlaB des
Ermichtigungsbheschlusses vom 30. August 1939 praktisch Vollmachtenpolitik getrie-
ben hat. Man erinnere sich der vieldiskutierten, unter Berufung auf Artikel 102,
Ziff. 8—10, verordneten «Sicherheitspolizei»-Erlasse! — In dieser Situation ist eine
griindliche Ubersicht iiber die Problematik des Vollmachtenregimes von grofitem
Nutzen. Giacomettis Schrift erfiillt diese Aufgabe, und sie hat den Vorzug, nicht
nur die bundesriitliche Vollmachtenpraxis zu analysieren, sondern die konkreten
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Fragen weitbhlickend in den Zusammenhang allgemein staatsrechtlicher Grundsitze
zu stellen und iiberall den rechtsphilosophischen MaBstab des «richtigen Rechts»
anzulegen. Dal} dieser MaBlstab in vieclen Fillen zu sehr schlechten Noten fiir den
Bundesrat fiihrt, kann nicht iiberraschen. So ist der ganze Abschnitt 5, «Die An-
wendung des Vollmachtenbeschlusses» im Grunde eine einzige Kritik an der Lan-
desregierung, die von den Vollmachten «in sehr umfassender Weise Gebrauch
gemacht» hat... Man mag einzelne Ausfihrungen des Verfassers, besonders im
wirtschaftlichen und steuerrechtlichen «Notsektor» als formalistisch oder als zu
sehr foderalistisch bedingt einschiitzen, — mit dem Grofteil seiner Kritik, die von
der Sorge um ein freiheitliches, demokratisches Staatsrecht getragen ist, wird der
sezialistische Leser einig gehen. Das bundesritliche «Ubermal von FFreiheitsbeschrin-
kungen und diese Hypertrophie der Notrechtssetzung bergen die Gefahr in sich,
dall das Individuum infolge Nichthetitigung der Freiheit sich allmihlich der Frei-
heit entwéhne» ... Das wollen wir unterstreichen und dem Verfasser dankbar sein
fiir seine wissenschaftlich wohlfundierte Waffe im Kampf gegen eine Tendenz, die
«das Recht der Krise zur Krise des Rechts» machen wiirde. st.

Lucien Goldmann, Mensch, Gemeinschaft und Welt in der Philosophie Immanuel
Kants. Studien zur Geschichte der Dialektik. 247 S. Kart. Fr. 11.—. Europa-
Verlag Ziirich/New York.

Wenn das Dritte Reich mit seinen ScheuBlichkeiten, seinem Kitsch und faulen
Zauber in der Versenkung verschwindet und nur ein furchtbares Erbe von Not und
Beschimung hinterldBt, dann ist es Zeit, nicht nur die materielle, sondern auch die
geistige Seuchenbekampfung in Gang zu setzen. Nichts ist dafiir geeigneter, als die
Klarheit und Kraft der Gedanken wieder lebendig werden zu lassen, die von der
klassischen deutschen Philosophie und Dichtung aus einst — vor bald zwei Jahr-
hunderten — die Welt erleuchtet haben. Lucien Goldmann unterzieht sich mit dem
vorliegenden Werk dieser verdienstvollen Aufgabe. Er unternimmt es bewulBlt und
konsequent, grundiegende Lehren Kants nicht nur historisch und philozophisch
darzustellen, sondern, wie schon der Titel es andeutet, die Briicke von Kant zur
Gegenwart wieder aufzubauen. Da ist allerdings eine oft schwierige Analyse kanti-
scher Anschauungen iiber rein erkenntnistheoretische Probleme, ein nicht ohne
Mithe vom Verfasser wie vom Leser zu bewiltigendes Ringen mit Sprache und Be-
griffen des groBen Kénigshergers unumgiinglich, und mancher wird sich von diesen
ersten Kapiteln des Buches abschrecken lassen oder iiher sie hinweglesen. Zu Un-
recht! Wer sich die Mithe nimmt, in diese Grundgedanken sich ernsthaft einzu-
arbeiten, wird reich belohnt durch den befreienden Blick, der sich ihm eroifnet
auf die Wege von Kant zu Marx, auf den philosophischen Gehalt und die Kraft des
dialektischen Denkens, auf wichtigste soziologische Gegenwartsfragen. Zu einer
auch nur summarischen Ubersicht des inhaltsreichen Buches fehlt hier der Raum.
Ein einziger Hinweis moge, als Beispiel, belegen, wie sehr Goldmann, im Blick
auf heunte aktuelle Probleme, mutige Klirungsarbeit leistet. Im Abschniit «Ewig-
keit, Gott, die Unsterblichkeit» werden die Gedanken, die Kant selbst in seiner
Zeit nur verklausuliert, «getarnt» #dullern durfte und die seither so oft unter-
driickt, umgedeutet, vernebelt wurden, ans Tageslicht gestellt. Das f{uhrt zum
Schlusse, daB «jede wahrhaft philosophische Weltanschauung religios ist», aber
auch, daB Kant jede positive Religion, jedes Kirchentum abgelehnt hat. Er aner-
kannte die «praktisch-moralische» Religion, nicht den «physischen oder meta-
physischen» (korperlichen oder iibernatiirlichen) personlichen Goit der Kirche. Gott
also als den ethischen Begriff des absolut Guten — im Menszchen, und mit Recht
verweist Goldmann darauf, daf3, im kantischen Sinn, auch «ungliubige» Philosophen
wie Spinoza oder Marx «ein viel tieferes religioses Gefiithl und einen viel stirkeren
religiosen Glauben als manche ihrer theologischen Gegner» hatten. — Goldmann
will diese Schrift nur als «ersten Stein zum Gebiude eines Systems der dialektischen
Philosophie» aufgefaBt wissen. Man darf auf die weitern Werke dieses michtigen
Bauplanes gespannt sein. st.
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Alfred Amonn, Simonde de Sismondi als Nationalokonom. Erster Band. A. Francke
AG, Bern 1945, 516 Seiten. (Mensch und Gesellschaft, Band VIIL)

Der Genfer Historiker und Nationalokonom Simonde de Sismondi (1773—1842)
hat am kapitalistischen Wirtschaftssystem sehr scharfe und umfassend angelegte
Kritik geiibt. Dem klassischen Vertreter des Liberalismus, Adam Smith, warf Sis-
mondi vor, daB er einseitig nur die Entwicklung der Produktion beriicksichtigt habe,
ohne sich um ihren EinfluB auf das Allgemeinwohl zu kiimmern. Die Auffassung,
daB «jeder neue Fortschritt der heimischen Industrie mit der Er6ffnung eines neuen
Marktes im Ausland verbunden sein» solle, lehnte Sismondi ab, indem er darauf
hinwies, daB die produzierenden Vélker dadurch gendtigt wiirden, sich gegenseitig
verheerende Konkurrenz zu machen. «Das Gedeihen der Industrie bei den einens»,
erliuterte Sismondi, «fiihrt ihren Ruin bei den andern herbei, und wenn sich alle
zugleich darauf werfen, wenn jedes Volk jahrlich eine vergroBerte Ausfuhrmasse
fir den auswartigen Markt bereitet, wenn alle ihre Waren billiger hergeben, immer
nur bestrebt, sich gegenseitig die Kidufer abspenstig zu machen, dann wird ihr Wett-
bewerb, durch den sie den Weltmarkt iiberfiillen, entweder allen Schaden bringen,
oder ein einziges Volk wird auf Kosten der andern Erfolg haben». Im letzteren
Falle wiirden «die andern sich gegen eine Industrie, welche die ihrige vernichtet,
wehren miissen . ..» Mit besonderem Nachdruck geiBlelte Sismondi die Tendenz des
Kapitalismus, groBe Massen der Bevolkerung zu proletarisieren und einer ebenso
diirftigen als unsicheren Existenz preiszugeben. «Wir steuern darauf los», schrieb
er, «jede Art von Eigentum von jeder Art von Arbeit zu trennen, alle patriar-
chalischen Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu losen und dem
ersteren jede Art von Anteil am Profit des letzteren zu nehmen». Kiinftige Gene-
rationen, meinte Sismondi, wiirden das Taglohnersystem, wie wir die Sklaverei oder
die Leibeigenschaft, als barbarisch verurteilen, weil es den arbeitenden Klassen
keine Sicherheit der Existenz biete. Vor allem aber erhob Sismondi gegen das kapi-
talistische System den Einwand, daBl es kein Gleichgewicht zwischen Produkiion und
Konsum herzustellen vermoge. Als notwendige Folge des Fortschritts in Technik,
Industrie und Zivilisation ergebe sich, dal «jeder Arbeiter mehr Werte erzeugt, als
er verbraucht, und dal} infolgedessen die Werktitigen nicht ausreichen, um alles ver-
zehren zu konnen». Sismondi versicherte, daB er keineswegs daran denke, den Gang
der Produktion zu hemmen oder die Erfindung neuer Maschinen aufzuhalten. «Ich
wiirde nur versuchen», erklirte er, «den Arbeitern die Friichte ihrer Arbeit zu
sichern und demjenigen, der die Maschine in Bewegung setzt, seinen Gewinn zu-
kommen zu lassen». Dann wiirden die Werktitigen iiber eine Kaufkraft verfiigen,
die ibrer Produktionskapazitit auch entspriche. Diese Idee liuft freilich auf die
Abschaffung des Kapitalprofits hinaus, und das heiBt doch wohl: auf eine Umwil-
zung der sozialen Verhiltnisse iiberhaupt.

DaB Sismondi gerade unserer Zeit auBerordentlich viel Wertvolles und Aktuelles
zu sagen hat, unterliegt keinem Zweifel. Wir begriilen es deshalb, dal der Berner
Nationalokonom Alfred Amonn es unternommen hat, Sismondis volkswirtschaftliche
Ansichten in einer ausfiihrlichen Monographie darzustellen. Nach Erscheinen des
zweiten Bandes werden wir dem interessanten Werk, das die Gedanken Sismondis
sorgfaltig analysiert, eine ausfiihrliche Besprechung widmen. V.G.

72



	Hinweise auf neue Bücher

